
Amtliche Bekanntmachungen

52. Jahrgang • Nr. 09/2026 • 21. Mai 2026

Ihr Besuch in der Amtsverwaltung

Grundsätzlich vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch  
einen Termin. Nutzen Sie bitte vorrangig unser Online- 
buchungssystem auf unserer Internetseite  
www.amt-jevenstedt.de! Alternativ können Sie die Termine 
auch telefonisch buchen. Zur telefonischen Terminbuchung 
oder bei Fragen hinsichtlich Ihres Besuches nutzen sie bitte die 
Anschlüsse 04331/8478-86 oder 04331/8478-0.
Die Terminbuchung hat für Sie und die Beschäftigten des Amtes 
nur Vorteile! Sie finden für Ihr Anliegen eine/n kompetente/n 
Mitarbeiter/in vor und haben keine oder nur kurze Wartezeiten. 
Ohne Terminbuchung Ihrerseits kann eine Bearbeitung  
Ihres Anliegens zum Zeitpunkt Ihres Besuches nicht 
garantiert werden. Die Besucherinnen und Besucher mit 
Termin werden bevorzugt behandelt.

Vielen Dank!

Marcel Rohwer
Amtsdirektor

Gemeinde Schülp b. Rendsburg�
Die Vorsitzende� Schülp b. Rendsburg, 13.05.2026
des Sozial- und Kulturausschusses

Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses
Am Mittwoch, 3. Juni 2026 findet um 19:30 Uhr im Schülper 
Kroog, Schmiedestraße 2, Schülp b. Rendsburg, eine Sitzung des 
Sozial- und Kulturausschusses statt.

Tagesordnung:
1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Rückblick auf die Sitzung vom 25.02.2026
3.	 Resümee Naturschutzwoche, Versteigerung
4.	 Planung Kanalgeburtstag, Tagesfahrt, lebendiger Advents

kalender, Weihnachtsfeier Gemeinde
5.	 Anfragen und Mitteilungen

Miriam Lorenzen
Vorsitzende

Amt Jevenstedt
Der Amtsdirektor
als Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung über das Nachrücken
eines Gemeindevertreters

für die Gemeindevertretung Jevenstedt
Nach § 44 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz gebe ich bekannt:

Frau Julia Jungjohann hat ihr Mandat als Gemeindevertreterin 
mit Schreiben vom 14.04.2026, mit Wirkung zum 17.06.2026, 
niedergelegt.

Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes stelle ich den 
nächstfolgenden, bisher noch nicht berücksichtigten Bewerber 
in dem Listenvorschlag der CDU Jevenstedt,

	 Herrn Jürgen Rathjen, 24808 Jevenstedt,

als neuen Gemeindevertreter für die Gemeinde Jevenstedt fest.

Gegen diese Feststellung kann jede oder jeder Wahlberechtigte 
der Gemeinde Jevenstedt binnen eines Monats nach der Be-
kanntmachung Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Wahlleiter, Meiereistr.5, 24808 
Jevenstedt, Zimmer 311, zu erheben.

Im Auftrag
Jan Dumke

Amt Jevenstedt
Der Amtsdirektor
als Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung über das Nachrücken
eines Gemeindevertreters

für die Gemeindevertretung Schülp bei Rendsburg
Nach § 44 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz gebe ich bekannt:

Herr Jens Pehlke hat sein Mandat als Gemeindevertreter mit 
sofortiger Wirkung niedergelegt.

Dieses Bekanntmachungsblatt erscheint am 1. und 3. Donnerstag im Monat. Es ist bei der Amtsverwaltung in  
Jevenstedt, Meiereistraße 5, sowie in Westerrönfeld, Dorfstraße 60, kostenlos während der Öffnungszeiten erhältlich.

Darüber hinaus wird das Bekanntmachungsblatt auf der Internetseite www.amt-jevenstedt.de  
unter „Bekanntmachungsblatt“ digital zur Verfügung gestellt.
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Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes stelle ich den 
nächstfolgenden, bisher noch nicht berücksichtigten Bewerber 
in dem Listenvorschlag der Wählergemeinschaft Schülp bei 
Rendsburg (WGS),

	 Herrn Helmut Musahl, 24813 Schülp bei Rendsburg,

als neuen Gemeindevertreter für die Gemeinde Schülp bei 
Rendsburg fest.

Gegen diese Feststellung kann jede oder jeder Wahlberechtig-
te der Gemeinde Schülp bei Rendsburg binnen eines Monats 
nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der Einspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter, Meierei
straße. 5, 24808 Jevenstedt, Zimmer 311, zu erklären. Der Ein-
spruch ist innerhalb der Einspruchsfrist zu begründen.

Im Auftrag
Jan Dumke

Geschäftsordnung der Gemeinde
vertretung und der Ausschüsse der  
Gemeinde Hamweddel

Aufgrund des § 34 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVO-
Bl. 2025 Nr. 121), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hamweddel am 15. April 2026 folgende Geschäftsordnung 
beschlossen:

Zur besseren Lesbarkeit wird das geschlechtsneutrale generi-
sche Maskulinum verwendet, das alle Geschlechteridentitäten 
gleichbehandelt.

I. Abschnitt
Gemeindevertretung

§ 1
Erste Sitzung nach der Wahl (§ 34 GO)

(1) �Die Gemeindevertretung wird zur ersten Sitzung nach der 
Wahl (konstituierende Sitzung) von dem bisherigen Vorsit-
zenden spätestens am 30. Tag nach Beginn der Wahlzeit am 
01.06. einberufen. Sofern der bisherige Vorsitzende nicht zur 
Verfügung steht, werden die bisherigen Stellvertreter in der 
Reihenfolge ihrer Wahl tätig.

(2) �Zu der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung 
kann bereits vor Beginn der Wahlzeit geladen werden. Nicht 
öffentliche Sitzungsunterlagen dürfen nicht vor dem 01.06. 
zugestellt werden.

(3) �In den Fällen der Auflösung einer Gemeindevertretung 
nach § 44 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) ist 
die Einberufung spätestens bis zum 30. Tag nach der Wahl 
vorzunehmen (§ 1 Abs. 3 GKWG).

(4) �Der bisherige Vorsitzende erklärt die konstituierende 

Sitzung für eröffnet und stellt die Anwesenheit der ge-
wählten Mitglieder, die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Danach stellt der Vorsitzende das 
anwesende Mitglied mit der längsten Dauer der Zugehörig-
keit zur Gemeindevertretung fest und überträgt diesem die 
Sitzungsleitung. Die Übertragung des Vorsitzes erfolgt auch 
dann, wenn sich dieses Mitglied der Neuwahl des Vorsitzen-
den stellt.

(5) �Bis zur Einführung des neuen Vorsitzenden nach dessen 
Wahl handhabt das anwesende Mitglied mit der längsten 
Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeindevertretung in der 
Gemeindevertretung die Ordnung und übt das Hausrecht 
im Sitzungsraum aus (§ 37 GO).

(6) �Die Gemeindevertretung wählt unter der Leitung des Mit-
glieds mit der längsten Dauer der Zugehörigkeit zur Ge-
meindevertretung aus ihrer Mitte den Bürgermeister und 
unter dessen Leitung die Stellvertreter.

(7) �Bei einer Wiederwahl ernennt der bisherige 1. Stellvertre-
ter, bei einer Neuwahl der bisherige Vorsitzende den neu 
gewählten Bürgermeister zum Ehrenbeamten und händigt 
die Ernennungsurkunde aus. Anschließend vereidigt das 
anwesende Mitglied mit der längsten Dauer der Zugehörig-
keit zur Gemeindevertretung, das die Wahl geleitet hat, den 
Gewählten und führt ihn in sein Amt ein.

(8) �Der neu gewählte Bürgermeister hat seine Stellvertreter 
und alle übrigen Mitglieder der Gemeindevertretung auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch Hand-
schlag zu verpflichten und in ihre Tätigkeit einzuführen. Mit-
glieder, die an der konstituierenden Sitzung nicht teilnehmen 
können, werden in der ersten Sitzung, an der sie teilnehmen, 
in entsprechender Weise verpflichtet.

(9) �Die Stellvertreter des Bürgermeisters werden nach ihrer 
Wahl von ihm zu Ehrenbeamten ernannt, vereidigt und in 
ihr Amt eingeführt.

§ 2
Bürgermeister (§§ 10, 34, 37 GO)

(1) �Der Bürgermeister eröffnet, leitet und schließt die Sitzun-
gen der Gemeindevertretung. Er hat ihre Würde und ihre 
Rechte zu wahren sowie ihre Arbeit zu fördern. In den 
Sitzungen handhabt er die Ordnung und übt das Hausrecht 
im Sitzungsraum aus. Er repräsentiert die Gemeinde bei öf-
fentlichen Anlässen. Der Bürgermeister hat diese Aufgaben 
gerecht und unparteiisch wahrzunehmen. Ihm obliegt die 
Verhandlungsleitung.

(2) �Der Bürgermeister wird, wenn er verhindert ist, durch sei-
nen 1. Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch seinen 
2. Stellvertreter vertreten.

§ 3
Fraktionen (§ 32a GO)

(1) �Die Benennung der Fraktionen und deren Mitglieder erfolgt 
in der konstituierenden Sitzung gegenüber dem anwesen-
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den Mitglied mit der längsten Dauer der Zugehörigkeit 
zur Gemeindevertretung durch Abgabe einer schriftlichen 
Erklärung oder zur Niederschrift. Die Entgegennahme von 
schriftlichen Fraktionsbildungserklärungen vor der kon-
stituierenden Sitzung erfolgt gegenüber dem bisherigen 
Vorsitzenden. Die Verkündung erfolgt dann in der konsti-
tuierenden Sitzung durch das anwesende Mitglied mit der 
längsten Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeindevertretung.

(2) �Die Erklärung muss den Namen der Fraktion, den Namen 
des Fraktionsvorsitzenden sowie die Namen der Mitglieder 
der Gemeindevertretung beinhalten, die der Fraktion ange-
hören. Eine schriftliche Erklärung ist durch alle Fraktions-
mitglieder handschriftlich zu unterzeichnen.

(3) �Änderungen in der Zusammensetzung und Leitung der 
Fraktionen sind dem Bürgermeister unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen.

§ 4
Einberufung (§ 34 GO)

(1) �Die Ladungsfrist für Sitzungen der Gemeindevertretung 
beträgt eine Woche.

(2) �In Eilfällen kann die Ladungsfrist auf höchstens drei Tage 
abgekürzt werden. Die Ladung muss in diesem Falle aus-
drücklich auf die Abkürzung der Ladungsfrist hinweisen 
und diese Dringlichkeit begründen. Ein Nachschieben von 
Tagesordnungspunkten, die auch in einer späteren Sitzung 
behandelt werden könnten, ist nicht als dringend anzusehen. 
Dringend ist eine Angelegenheit nur dann, wenn eine Ange-
legenheit sich bis zu einer nächsten Sitzung bereits erledigt 
hätte, oder wenn eine Verzögerung Nachteile und Schäden 
für die Gemeinde bringen könnte.

(3) �Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen. Bei der Auf-
stellung der Tagesordnung sind die §§ 5 und 6 zu beachten.

(4) �Den Gemeindevertretern wird die Ladung elektronisch per 
E-Mail zugestellt. Gleichzeitig wird die Ladung elektronisch 
im Ratsinformationssystem (RIS) eingestellt. Die elektroni-
sche Ladung gilt am nächsten Werktag nach Versendung der 
E-Mail als zugestellt. Sofern Sitzungsvorlagen seitens der 
Amtsverwaltung erstellt werden, sind diese elektronisch im 
RIS für die Gemeindevertreter einsehbar bzw. abrufbar. Die 
Gemeindevertreter sind verpflichtet, Änderungen ihrer An-
schrift oder E-Mail-Adresse umgehend der Amtsverwaltung 
mitzuteilen.

(5) �Formelle Mängel bei der Einladung zur Sitzung der Ge-
meindevertretung, insbesondere Verstöße gegen Fristen, 
Formvorgaben oder Zustellungswege gelten als geheilt, 
wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl 
erschienen sind und keines der anwesenden Mitglieder zu 
Beginn der Sitzung der Durchführung widerspricht. Der 
Vorsitzende hat zu Beginn der Sitzung auf die ordnungsge-
mäße Einberufung der Sitzung hinzuweisen bzw. bekannte 
formelle Mängel vorzutragen.

(6) �Die lokale Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzu-
laden. Im Übrigen ist die Einladung unverzüglich nach den 
Veröffentlichungsvorgaben der Hauptsatzung der Gemeinde 
Hamweddel bekannt zu geben.

§ 5
Tagesordnung (§ 34 GO)

(1) �Der Vorsitzende der Gemeindevertretung setzt die Ta-
gesordnung unter Berücksichtigung der nach § 8 dieser 
Geschäftsordnung eingereichten Tagesordnungspunkte fest. 
Jeder Beratungsgegenstand muss konkret bezeichnet sein. 
Die Bezeichnung muss so konkret sein, dass alle Beteiligten 
(Mitglieder, Verwaltung und Öffentlichkeit) eindeutig erken-
nen können, welcher Sachverhalt und welcher Zweck des 
Tagesordnungspunktes verfolgt wird.

(2) �Die Tagesordnung hat grundsätzlich einen Tagesordnungs-
punkt „Anfragen und Mitteilungen“ vorzusehen.

(3) �Die Gemeindevertretung kann zu Beginn und während ei-
ner Sitzung mit Zustimmung einer Mehrheit von 2/3 ihrer 
gesetzlichen Mitglieder die Tagesordnung um dringende 
Angelegenheiten erweitern. Dringlich ist eine Angelegenheit 
nur dann, wenn sie sich bis zur nächsten Sitzung bereits 
erledigt hätte, oder aber eine ausbleibende Behandlung 
Schäden und Nachteile für die Gemeinde mit sich bringen 
könnte.

(4) �Angelegenheiten von der Tagesordnung abzusetzen oder 
die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, kann 
durch einfachen Mehrheitsbeschluss entschieden werden.

§ 6
Sitzungsverlauf

(1) �Der regelmäßige Sitzungsablauf ist folgender:
	 a) Eröffnung der Sitzung
	 b) �Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsge-

mäßen Ladung
	 c) Feststellung der Tagesordnung
	 d) Einwohnerfragestunde
	 e) �Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sit-

zungen
	 f) Mitteilungen des Bürgermeisters
	 g) Bericht der Ausschussvorsitzenden
	 h) �Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesord-

nung bezeichneten Verhandlungsgegenstände
	 i) Anfragen und Mitteilungen
	 j) nichtöffentliche Sitzung
	 k) Schließung der Sitzung

(2) �Die Sitzungen der Gemeindevertretung beginnen regelmä-
ßig um 19:45 Uhr und sollen in der Regel nicht länger als 
bis 22:30 Uhr dauern.

(3) �Ein Tagesordnungspunkt, dessen Behandlung vor 22:30 Uhr 
begonnen, aber nicht abgeschlossen wurde, ist bis zum Ende 
der Beratung und Beschlussfassung fortzuführen.

(4) �Eine Verlängerung der Sitzung über 22:30 Uhr hinaus zur 
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Behandlung weiterer Tagesordnungspunkte ist nur zulässig, 
wenn die Gemeindevertretung dies mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder beschließt. Der Vorsitzende 
muss diesen Beschluss aktiv herbeiführen, bevor die Sitzung 
über die vorgesehene Endzeit hinaus fortgesetzt wird.

§ 7
Teilnahme

Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen 
kann oder eine Sitzung vorzeitig verlassen will, hat dies dem 
Bürgermeister unter Angabe des Hinderungsgrundes rechtzei-
tig vor Beginn der Sitzung mitzuteilen.

§ 8
Anträge zur Tagesordnung

(1) �Anträge der Gemeindevertreter, der Fraktionen und der 
Ausschüsse sind bei dem Bürgermeister einzureichen und 
von diesem auf die Tagesordnung der auf den Eingang des 
Antrages folgenden Gemeindevertretersitzung zu setzen. 
Dies gilt nur dann, wenn sie so rechtzeitig eingegangen sind, 
dass die Ladung unter Einhaltung der Ladungsfrist noch 
nicht erfolgt ist. Wer nach § 22 GO von der Mitwirkung 
ausgeschlossen ist, hat kein Antragsrecht.

(2) �Anträge, die Ausgaben verursachen oder vorgesehene Ein-
nahmen mindern, sollen zugleich einen Deckungsvorschlag 
enthalten.

(3) �Auf Antrag eines Drittels ihrer Mitglieder oder einer Frakti-
on kann die Gemeindevertretung einen Beschluss aufheben 
oder einen nicht angenommenen Antrag wieder aufgreifen. 
Die Gemeindevertretung darf sich frühestens in der nächs-
ten Sitzung mit diesem Antrag befassen. Ist ein solcher 
Antrag bereits einmal abgelehnt worden, so darf er wäh-
rend der auf die Ablehnung folgenden sechs Monate nicht 
wiederholt werden, es sei denn, dass sich nach Auffassung 
der Gemeindevertretung wesentlich neue Gesichtspunkte 
ergeben haben oder die Aufhebung bzw. das Wiederaufgrei-
fen von dem Bürgermeister vorgeschlagen wird.

§ 9
Unterbrechung und Vertagung

(1) �Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag 
von einem Drittel der anwesenden Mitglieder oder einer 
Fraktion muss er unterbrechen. Die Unterbrechung soll 
nicht länger als 15 Minuten dauern.

(2) �Die Gemeindevertretung kann die Beratung oder Entschei-
dung über Tagesordnungspunkte einem Ausschuss übertra-
gen, die Beratung oder Entscheidung über einzelne Punkte 
der Tagesordnung vertagen oder die Beratung über Tages-
ordnungspunkte durch eine Entscheidung abschließen.

§ 10
Worterteilung

(1) �Die Worterteilung erfolgt durch den Bürgermeister. Dieser 
entscheidet über die Reihenfolge der Worterteilung. Ge-
meindevertreter, Verwaltungsvertreter und Sachverständige, 
die zur Sache sprechen wollen, haben sich bei dem Bürger-

meister durch Handzeichen zu Wort zu melden. Dies gilt 
auch für die Gleichstellungsbeauftragte, für die Mitglieder 
der Beiräte sowie für die Beauftragten mit Mitwirkungs-
rechten oder beratender Funktion, soweit es sich um eine 
Angelegenheit ihres Aufgabengebietes handelt. Dem Amtsdi-
rektor ist auf Wunsch das Wort zu erteilen.

(2) �Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen 
und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Ta-
gesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein Sprecher 
unterbrochen werden. Der Bürgermeister darf in Wahr-
nehmung seiner Befugnisse eine solche Unterbrechung 
vornehmen.

(3) �Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss 
der Beratung zu erteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen 
nur eigene Ausführungen korrigieren und persönliche An-
griffe, die während der Beratung gegen den Sprecher erfolgt 
sind, abwehren.

(4) �Die Redezeit beträgt jeweils höchstens 5 Minuten.

§ 11
Einzelberatung

Nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch den Bürgermeis-
ter erteilt dieser dem Vorsitzenden des zuständigen Fachaus-
schusses das Wort für den Sachvortrag und die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses, soweit diese Angelegenheit in dem 
Fachausschuss beraten worden ist, ansonsten hält der Bürger-
meister den Sachvortrag. Bei Anträgen wird dem Antragsteller 
das Wort erteilt. Ist der Antrag durch eine Fraktion gestellt 
worden, erhält der Fraktionsvorsitzende/-sprecher das Wort.

§ 12
Ablauf der Abstimmung

(1) �Über jeden Antrag wird offen durch Handzeichen abge-
stimmt. Auf Verlangen ist vor der Abstimmung ein Antrag zu 
verlesen. Der Vorsitzende stellt die Anzahl der Mitglieder 
fest, die dem Antrag zustimmen, den Antrag ablehnen oder 
sich der Stimme enthalten.

(2) �Namentlich ist abzustimmen, wenn der Bürgermeister, ei-
ne Fraktion oder mindestens ein Drittel der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung es vor Beginn der Ab-
stimmung beantragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt, 
indem der Bürgermeister die Mitglieder in alphabetischer 
Reihenfolge nacheinander entsprechend Abs.1 Satz 2 be-
fragt.

(3) �Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage 
über Teile selbständig beraten, so soll zunächst über die Teile 
selbständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden 
einzelne Teile abgelehnt oder verändert angenommen, so 
ist abschließend über die Vorlage insgesamt in der Fassung 
abzustimmen, die sie durch die Einzelabstimmung erlangt hat 
(Schlussabstimmung).

(4) �Bei Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen ist zunächst 
über den ursprünglichen Antrag unter Berücksichtigung 
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der Erweiterungs- oder Änderungsanträge zu entscheiden. 
Liegen mehrere solcher Anträge vor, so ist zunächst über 
denjenigen Beschluss zu fassen, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag abweicht. Ein Antrag ist dann weiter-
gehend, wenn er die anderen Anträge mit umfasst und er bei 
Zustimmung die Abstimmung über weniger weitergehende 
Anträge entbehrlich macht. Das ist in der Regel der Fall, 
wenn der Antrag eine größere Veränderung zum Ist-Zustand 
vorsieht, eine größere finanzielle Verbindlichkeit auslöst 
oder zeitlich gesehen früher auf Veränderungen abzielt. 
Findet er keine Mehrheit, folgt der nächst weitgehende Vor-
schlag usw. Der Vorsitzende entscheidet, welcher Vorschlag 
der weitestgehende bzw. weitergehende ist. Ist ein Antrag 
durch Beschluss angenommen worden, wird über Alterna-
tivanträge zur gleichen Sache nicht nochmals entschieden.

(5) �Wird während der Abstimmung über einen Sachantrag ein 
Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so ist zunächst über 
den Antrag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen 
mehrere Anträge zur Geschäftsordnung vor, so ist zunächst 
über den Antrag abzustimmen, der der Weiterbehandlung 
der Sache am stärksten widerspricht.

§ 13
Wahlen

(1) �Wahlen sind Beschlüsse, die durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes durch Verordnung als Wahlen bezeichnet 
werden.

(2) �Zur Vorbereitung und Durchführung von geheimen Wahlen 
wird aus der Mitte der Vertretung ein Wahlausschuss gebil-
det. Dieser besteht aus mindestens drei Personen, wobei 
möglichst alle in der Gemeindevertretung vorhandenen 
Fraktionen berücksichtigt werden sollen. In dem Wahlaus-
schuss dürfen vorgeschlagene Personen nicht tätig sein. Der 
Wahlausschuss zählt die Stimmen aus.

(3) �Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel 
zu verwenden. Diese sind nach der Stimmabgabe vom Wäh-
ler zu falten.

(4) �Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der zu wählen-
de Bewerber angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe 
ist einheitlich ein hierfür zur Verfügung gestelltes Schreib-
gerät und eine Wahlkabine mit Wahlurne zu verwenden. 
Bei fehlender Kennzeichnung, weiterer Beschriftung oder 
Gestaltung des Stimmzettels ist die Stimme ungültig.

(5) Der Vorsitzende gibt das Ergebnis der Wahl bekannt.

§ 14
Ausschließungsgründe und Befangenheit

(§ 22 GO)
(1) �Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben das Vorliegen 

von Ausschließungsgründen nach § 22 GO dem Bürger-
meister vor Beginn der Sitzung mitzuteilen, sofern Tages-
ordnungspunkte vorliegen, auf die diese Gründe zutreffen.

(2) �Im Streitfall entscheidet die Gemeindevertretung über das 

Vorliegen eines Ausschließungsgrundes abschließend. Das 
betroffene Mitglied hat den Sitzungsraum während der Be-
ratung und Beschlussfassung bei Vorliegen eines Ausschlie-
ßungsgrundes zu verlassen.

§ 15
Unterrichtung der Gemeindevertretung

(§ 27 Abs. 2 GO)
(1) �Alle Gemeindevertreter erhalten die Sitzungsvorlagen und 

Niederschriften über die Sitzungen der Ausschüsse.

(2) �Soweit erforderlich, geben der Bürgermeister und die 
Ausschussvorsitzenden in jeder Sitzung zu den Beratungen 
und Beschlussfassungen der Fachausschüsse ergänzende 
Informationen. Soweit Informationen zu nichtöffentlichen 
Ausschussberatungen gegeben werden müssen, ist zunächst 
von der Gemeindevertretung darüber zu beschließen, ob 
die Öffentlichkeit auszuschließen ist.

(3) �Über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und über Sach-
verhalte, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich 
verlangt, berichtet der Bürgermeister in jeder Sitzung 
mündlich. Die Unterrichtung soll rechtzeitig und möglichst 
umfassend erfolgen. Die Unterrichtung kann durch den 
Amtsdirektor oder leitende Mitarbeiter der Verwaltung 
erfolgen.

§ 16
Durchführung von Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

(§ 35a GO)
(1) �Der Vorsitzende beruft die Sitzungen der Gemeindevertre-

tung in den Fällen höherer Gewalt ein. Ob ein Fall höherer 
Gewalt i.S.d. § 35a Abs. 1 GO vorliegt, entscheidet der 
Vorsitzende in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung. 
Ein Fall von höherer Gewalt liegt insbesondere bei einer 
Naturkatastrophe, einem überregionalen Notfall oder ei-
ner behördlich angeordneten Quarantäne vor, welche die 
Durchführung einer Präsenzsitzung für die Mehrheit der 
Gremienmitglieder unmöglich macht.

(2) �Die Sitzung als solche sowie die zu behandelnden Tagesord-
nungspunkte müssen notwendig sein. Das ist gerechtfertigt, 
wenn ansonsten die Arbeit des Beschlussgremiums nicht 
möglich und somit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde 
gefährdet wäre.

(3) �Die zu beratenden Tagesordnungspunkte werden in Ab-
stimmung zwischen dem Vorsitzenden und der Verwaltung 
festgelegt.

(4) �Die Einberufung der virtuellen Sitzung erfolgt sinngemäß § 
4 dieser Geschäftsordnung.

(5) �Die Öffentlichkeit wird durch eine Echtzeitübertragung 
der Sitzung über das Internet hergestellt. Die Übertragung 
ist über die offizielle Website des Amtes zu gewährleisten. 
Der Bürgermeister informiert die Öffentlichkeit über den 
wesentlichen Inhalt der anstehenden Tagesordnungspunkte.
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§ 17
Öffentlichkeit der Sitzungen,  

Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 35 GO)
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich.

(2) �An öffentlichen Sitzungen können Zuhörer und Pressever-
treter nach Maßgabe der vorhandenen Plätze teilnehmen.

(3) �Zuhörer sind nicht berechtigt, am Sitzungstisch Platz zu 
nehmen, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den 
Beratungen zu beteiligen. Sie dürfen die Beratungen nicht 
stören, insbesondere keine Zeichen des Beifalls oder des 
Missfallens geben.

(4) �Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 
GO im Einzelfall auf Antrag auszuschließen. Der Beschluss 
darüber kann zu Beginn der Sitzung im Rahmen der Geneh-
migung der Tagesordnung gefasst werden und bedarf einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. Antragsbe-
rechtigt ist jedes Mitglied der Gemeindevertretung. Zur 
ausgeschlossenen Öffentlichkeit gehören dann nicht

	 a)	 der Schriftführer
	 b)	 die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes
	 c)	 der Amtsdirektor
	 d)	 die übrigen Vertreter der Amtsverwaltung
	 e)	� Personen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein 

Teilnahmerecht haben.

(5) �Eine Angelegenheit kann in öffentlicher Sitzung behandelt 
werden, wenn die Person, deren Interessen geschützt 
werden soll, dies schriftlich verlangt oder ihr schriftliches 
Einverständnis erklärt hat.

(6) �In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind zu Be-
ginn der nächsten Sitzung bekanntzugeben. Die Bekanntga-
be erfolgt so allgemein wie notwendig ohne Angaben über 
Beratungsinhalte, Abstimmungsergebnis und Abstimmungs-
verhalten.

II. Abschnitt
Plebiszitäre Elemente

§ 18
Unterrichtung der Einwohner  

(§ 16a GO, § 12 IZG-SH)
(1) �Die Unterrichtung der Einwohner erfolgt grundsätzlich 

durch den Bürgermeister. Soweit ein Ausschuss die abschlie-
ßende Entscheidung getroffen hat, kann die Unterrichtung 
auch durch die Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse 
erfolgen. Die Unterrichtung der Einwohner nach § 16a der 
Gemeindeordnung kann auch im Rahmen einer Einwoh-
nerversammlung, der Nutzung Sozialer Medien sowie der 
Website der Gemeinde bzw. des Amtes erfolgen.

(2) �Die in § 47f GO vorgesehene Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen findet je nach Einzelfall in besonderer Weise 
statt, evtl. in einer Jugendeinwohnerversammlung; diese 
kann mit einer Einwohnerversammlung verbunden werden 
oder in einer anderen geeigneten Weise stattfinden.

§ 19
Einwohnerfragestunde (§ 16c GO)

(1) �In jeder Sitzung der Gemeindevertretung findet vor der 
Beratung von Sachthemen eine Einwohnerfragestunde statt. 
Die Ausschüsse können zu Beginn jeder öffentlichen Sitzung 
eine Einwohnerfragestunde einrichten. In der Einwohner-
fragestunde können Fragen zu Beratungsgegenständen oder 
zu anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
gestellt sowie Vorschläge und Anregungen unterbreitet wer-
den. Redeberechtigt sind alle Einwohner. Der Bürgermeister 
kann verlangen, dass hierfür ein Nachweis erbracht wird. 
Die Einwohnerfragestunde dauert höchstens 30 Minuten. 
Sie kann durch Beschluss der Gemeindevertretung um bis 
zu weitere 30 Minuten verlängert werden.

(2) �Sofern es zu einer Fragestellung kommt, darf jeder Ein-
wohner nur eine Frage und eine Zusatzfrage stellen. Ist die 
Zeit nicht ausgeschöpft, hat jeder Fragesteller nochmals die 
Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.

(3) �Fragen, Vorschläge und Anregungen sind sachlich und mög-
lichst kurz vorzutragen und müssen eine kurze Behandlung 
ermöglichen. Sie dürfen sich nur auf einen Gegenstand von 
allgemeinem Interesse beziehen und nicht einer offenkundig 
parteipolitischen, geschäftlichen oder anderen Werbung die-
nen. Nicht zulässig sind Anregungen und Vorschläge zu An-
gelegenheiten, die Tagesordnungspunkte der Sitzung betref-
fen, bei deren Behandlung und Entscheidung der Einwohner 
nach § 22 GO ausgeschlossen werden müsste, wenn er 
Mitglied der Gemeindevertretung wäre. Zu Tagesordnungs-
punkten, die aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertre-
tung in einem nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt 
werden, sind Fragen unzulässig. Für das Vorbringen einer 
Frage stehen maximal drei Minuten zur Verfügung.

(4) �Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sollen mündlich vor-
getragen werden. Sie werden mündlich beantwortet. Kann 
eine Frage nicht sofort beantwortet werden, erfolgt die Be-
antwortung schriftlich, als Anmerkung der Verwaltung in der 
Niederschrift oder in der nächsten Einwohnerfragestunde. 
Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt.

(5) �Die Fragen sind grundsätzlich an den Bürgermeister zu 
richten und werden von ihm beantwortet. Werden die Fra-
gen gezielt an andere Mitglieder der Gemeindevertretung 
gerichtet, so sind diese auch berechtigt zu antworten. Die 
Antworten können durch andere Mitglieder, insbesondere 
von den Vorsitzenden der fachlich zuständigen Ausschüsse 
ergänzt werden. Dem Bürgermeister steht in jedem Falle 
das Schlusswort der einzelnen Antwort zu.

(6) �Die Einwohnerfragestunde darf durch die Mitglieder der 
Gemeindevertretung inhaltlich nicht als Vorgriff zu Bera-
tungsgegenständen der Sitzung, oder für allgemeine politi-
sche Sichtweisen genutzt werden.

(7) �Dem Bürgermeister obliegt die Handhabung der Einwoh-
nerfragestunde. Er kann einem Einwohner das Wort ent-
ziehen oder eine gestellte Frage zurückweisen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind.
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(8) �Die Möglichkeit zur Fragestellung und zur Unterbreitung 
von Vorschlägen und Anregungen zu Sitzungen in Fällen 
höherer Gewalt (§ 16 dieser Geschäftsordnung) wird durch 
ein digitales Verfahren sichergestellt. Einwohner können ihre 
Fragen, Vorschläge und Anregungen bis zum Beginn der Sit-
zung schriftlich beim Bürgermeister einreichen. Sie werden 
zu Beginn der Sitzung vom Bürgermeister oder der von ihm 
beauftragten Person verlesen und beantwortet.

§ 20
Einwohnerbefragung (§ 16c Abs. 3 GO)

(1) �Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass eine Ein-
wohnerbefragung nach § 16c Abs. 3 GO durchgeführt wird. 
Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Mitglie-
derzahl der Gemeindevertretung. Die Einwohnerbefragung 
kann auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt werden.

(2) �Gegenstand der Einwohnerbefragung können nur Selbstver-
waltungsangelegenheiten sein. An der Einwohnerbefragung 
können sich nur Personen beteiligen, die an einem von 
der Gemeindevertretung festgelegten Datum über die Ei-
genschaft als Einwohner verfügten. Die Beteiligung an der 
Einwohnerbefragung ist freiwillig.

(3) �Jeder Einwohner wird über den Gegenstand, die Teilnah-
mebedingungen, den Zeitraum und die Art der Befragung 
unterrichtet. Die Befragung kann schriftlich, online oder in 
einer Kombination beider Methoden durchgeführt werden. 
Bei einer schriftlichen Befragung erhalten die Einwohner ei-
nen Fragebogen, der durch Ankreuzen beantwortet werden 
kann. Der Rückgabetermin wird in der Benachrichtigung 
festgelegt. Bei einer Online-Befragung wird den Einwohnern 
der Zugang zu einem gesicherten Online-Portal oder ei-
nem elektronischen Umfragetool ermöglicht. Die Teilnahme 
ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, die eine 
mehrfache Stimmabgabe verhindern und die Vertraulichkeit 
wahren. Hierfür ist in der Bekanntmachung zu erläutern, wie 
die Teilnahme authentifiziert wird.

(4) �Die Fragen werden durch Beschluss der Gemeindevertre-
tung formuliert und müssen so gestaltet sein, dass sie mit Ja 
oder Nein beantwortet werden können.

(5) �Die Einwohner werden über das Ergebnis der Befragung 
durch örtliche Bekanntmachung und auf der Website des 
Amtes informiert. Das Ergebnis ist auf der der Feststellung 
des Ergebnisses folgenden Sitzung der Gemeindevertretung 
mit einem eigenen Tagesordnungspunkt zu behandeln.

III. Abschnitt
Ordnung in den Sitzungen

§ 21
Ordnungsruf, Wortentzug und Sitzungsausschluss  

(§ 42 GO)
(1) �Der Vorsitzende sorgt für einen geordneten und sachlichen 

Ablauf der Sitzung. Er kann Redner, die vom Verhandlungsge-
genstand abweichen, zur Sache rufen. Bei grober Ungebühr, 
persönlichen Angriffen, Beleidigungen oder Verstößen gegen 

die Geschäftsordnung kann der Vorsitzende ein Mitglied zur 
Ordnung rufen. Der Grund für den Ordnungsruf (Ruf zur 
Sache oder Ruf zur Ordnung) ist anzugeben. Ein Ordnungs-
ruf darf in der folgenden Debatte nicht thematisiert werden.

(2) �Ein betroffenes Mitglied kann innerhalb einer Woche schrift-
lich Einspruch gegen einen Ordnungsruf einlegen. Die Ge-
meindevertretung entscheidet in der nächsten Sitzung ohne 
Aussprache, ob der Ruf gerechtfertigt war.

(3) �Wurde ein Redner dreimal zur Sache gerufen, kann ihm der 
Vorsitzende das Wort entziehen. Beim zweiten Ruf muss 
auf diese mögliche Folge hingewiesen werden. Bei grober 
Ungebühr kann das Wort sofort entzogen werden. Einem 
Redner, dem das Wort entzogen wurde, darf es zu diesem 
Beratungsgegenstand nicht wieder erteilt werden.

(4) �Nach dreimaligem Ruf zur Ordnung kann der Vorsitzende 
ein Mitglied von der Sitzung ausschließen. Beim zweiten 
Ordnungsruf muss er auf diese Möglichkeit hinweisen. Ein 
von der Sitzung ausgeschlossenes Mitglied kann in der fol-
genden Sitzung bereits nach einem einmaligen Ordnungsruf 
ausgeschlossen werden.

(5) �Bei anhaltender Unruhe, die den Sitzungsverlauf stört, kann 
der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. 
Der Vorsitzende übt zudem das Hausrecht im Sitzungsraum 
aus. Er kann Zuhörer, die die Ordnung stören, verwarnen 
oder aus dem Raum verweisen. Bei wiederholten Störungen 
kann der Zutritt für einen bestimmten Zeitraum untersagt 
werden.

IV. Abschnitt
Sitzungsniederschrift

§ 22
Schriftführer

(1) �Die Erstellung der Niederschrift erfolgt durch einen Mitar-
beiter der Verwaltung.

(2) �Für die Sitzungen der Ausschüsse kann die Erstellung der 
Niederschrift von einem Mitglied des Ausschusses wahr-
genommen werden. Dieses Mitglied darf nicht der Bürger-
meister oder ein Fraktionsvorsitzender sein, um die Unab-
hängigkeit der Schriftführung zu gewährleisten.

(3) �Der Schriftführer fertigt für jede Sitzung eine Niederschrift 
an. Diese ist von ihm und dem Vorsitzenden zu unterschrei-
ben. Er unterstützt den Vorsitzenden bei der Sitzungsleitung.

§ 23
Inhalt der Sitzungsniederschrift (§ 41 GO)

(1) �Die Sitzungsniederschrift wird als Beschlussprotokoll ge-
führt und muss enthalten:

	 a) �Ort, Tag, Beginn und Ende sowie Unterbrechungen der 
Sitzung

	 b) �Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung

	 c) �Namen der anwesenden Verwaltungsmitarbeiter, der 



Seite 8	 Bekanntmachungsblatt Amt Jevenstedt	 Nr. 09/2026

geladenen Sachverständigen und geladenen Gäste
	 d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
	 e) Feststellung der Beschlussfähigkeit
	 f) die Tagesordnung
	 g) �den Wortlaut der Anträge, Beschlüsse sowie das Ergeb-

nis der Abstimmungen
	 h) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit

(2) �Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von 30 Tagen, spätes-
tens zur nächsten Sitzung, den Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung über das RIS zur Verfügung zu stellen.

(3) �Die Einsichtnahme in die Niederschriften über den öffent-
lichen Teil der Sitzungen ist den Einwohnern zu gestatten.

V. Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 24
Abweichungen von der Geschäftsordnung

Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall Abweichungen von 
dieser Geschäftsordnung mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschließen, sofern diese der Gemeindeordnung 
nicht widersprechen und diese nicht qualifizierte Mehrheiten 
vorschreibt.

§ 25
Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende 
Zweifel über die Auslegung dieser Geschäftsordnung entschei-
det die Gemeindevertretung mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder.

§ 26
Anwendung der Geschäftsordnung für Ausschüsse 

(§45 ff GO)
Für den Geschäftsgang und das Verfahren der Ausschüsse der 
Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse nach besonderen 
Rechtsvorschriften gelten die Inhalte dieser Geschäftsordnung 
entsprechend, soweit nicht gesetzliche Vorschriften vorgehen 
oder Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entgegenstehen.

§ 27
Offenlegung des Berufes (§ 32 Abs. 4 GO)

(1) �Sofern dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung 
sein kann, haben die Mitglieder der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse dem Bürgermeister ihren Beruf sowie 
andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich 
mitzuteilen. Der Mitteilungspflicht unterliegen unselbständi-
ge Tätigkeiten, selbständige Gewerbeausübungen sowie freie 
Berufe. Bei mehreren beruflichen Tätigkeiten ist der Schwer-
punkt der Tätigkeit anzugeben. Vergütete oder unvergütete 
ehrenamtliche Tätigkeiten sind insbesondere Tätigkeiten 
als Mitglied eines Organs einer Gebietskörperschaft, eines 
Vereinsvorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates oder 
ähnlichen Organs einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines 
in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens 
oder einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentli-
chen Rechts. Die Anzeige ist dem Bürgermeister innerhalb 
eines Monats nach der konstituierenden Sitzung der Ge-

meindevertretung zuzuleiten. Im Laufe der Legislaturperio-
de eintretende Veränderungen sind unverzüglich anzuzeigen. 
Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn die Tätigkeit durch Be-
schluss oder Wahl der Gemeindevertretung hervorgerufen 
worden ist.

(2) �Ob der Beruf oder die vergütete oder ehrenamtliche Tä-
tigkeit für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein 
kann, entscheidet der Gemeindevertreter in eigener Verant-
wortung nach pflichtgemäßem Ermessen. Eine Tätigkeit ist in 
der Regel als relevant anzusehen, wenn sie einen direkten 
Bezug zu den wesentlichen Aufgabenbereichen der Ge-
meinde, wie zum Beispiel Bauplanung, Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Umwelt- oder Energiefragen sowie wirtschaftliche 
Entwicklung hat.

(3) �Die Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung 
angehören, ihre Stellvertretungen und nachrückende Ge-
meindevertreter haben die erforderlichen Angaben nach 
Abs. 1 innerhalb eines Monats nach Annahme des Mandats, 
spätestens vor der ersten Sitzung, zu der sie geladen wer-
den, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung schriftlich 
mitzuteilen.

(4) �Der Bürgermeister veröffentlicht die Angaben zu Beginn der 
Wahlzeit in der in der Hauptsatzung vorgesehenen Form 
für öffentliche Bekanntmachungen. Gleiches gilt für Verän-
derungen während der Wahlzeit.

§ 28
Datenschutz

(1) �Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen 
Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweili-
gen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck 
verarbeiten oder offenbaren. Jede Verarbeitung, die diesen 
Zweck überschreitet, ist unzulässig. Personenbezogene 
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten 
eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person 
ermöglichen.

(2) �Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automati-
sierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche ge-
kennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. 
Dazu zählen auch Notizen und andere Aufzeichnungen, die 
eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person 
ermöglichen.

(3) �Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 
sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren 
und zu transportieren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme 
und Zugriff Dritter (z. B. Familienangehörige, Besucher, Par-
teifreunde, Nachbarn usw.) geschützt sind. In begründeten 
Einzelfällen ist dem Bürgermeister auf Verlangen Auskunft 
über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben.
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(4) �Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mit-
teilung über den Inhalt an Dritte, ausgenommen im erfor-
derlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, 
ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern 
der eigenen Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung oder dem jewei-
ligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen 
Unterlagen erhalten.

(5) �Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüs-
se sind verpflichtet, Betroffene auf Nachfrage über die bei 
ihnen gespeicherten Daten zu informieren. Auskunfts-, Be-
richtigungs- oder Löschungsersuchen von Betroffenen sind 
unverzüglich an den Bürgermeister zu übermitteln, der die 
weitere Bearbeitung veranlasst. 

(6) �Vertrauliche Unterlagen müssen unverzüglich und unwie-
derbringlich vernichtet bzw. gelöscht werden, sobald sie für 
die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Dies ist 
in der Regel dann der Fall, wenn ein Beschluss ausgeführt 
worden ist bzw. eine weitere Beratung und Beschlussfassung 
nicht mehr erforderlich ist. Spätestens fünf Jahre nach Ab-
schluss der Beratung oder bei Ausscheiden aus dem Gremi-
um sind alle vertraulichen Unterlagen zu vernichten.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.06.2026 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Geschäftsordnung vom 12.12.1990 außer Kraft.

Hamweddel, 15.04.2026� Veröffentlicht!
� Amt Jevenstedt
Gemeinde Hamweddel� Der Amtsdirektor
Monika Sievers
Bürgermeisterin� Marcel Rohwer

Amt Jevenstedt�  Jevenstedt, 04.05.2026
Der Amtsdirektor
als örtliche Ordnungsbehörde

Bekanntmachung der Fundsachen
Bei mir sind folgende Fundsachen abgegeben worden:

1 Damenrad� Fundort: Westerrönfeld

Der/die Eigentümer/in wird aufgefordert, sich innerhalb von 6 
Monaten beim Fundbüro des Amtes Jevenstedt, Meiereistraße 5, 
24808 Jevenstedt, zu melden. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist wird über die Fundsachen anderweitig verfügt. 
Hinweis:
Sachdienliche Auskünfte zur Fundsache, wie z.B. der Aufbewah-
rungsort der Fundsache, werden telefonisch unter der Telefon-
nummern 04331-8478-203 erteilt.

Im Auftrag
Silvia König

Satzung der Jagdgenossenschaft Altenkattbek
Aufgrund des § 8 des Landesjagdgesetzes wird folgende Sat-
zung erlassen:

§ 1
Name, Sitz und Aufsichtsbehörde

(1) �Die Jagdgenossenschaft führt den Namen „Jagdgenossen-
schaft Altenkattbek“ Sie hat ihren Sitz in Altenkattbek und 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) �Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Rendsburg 
Eckernförde als untere Jagdbehörde.

§ 2
Mitgliedschaft

(1) �Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind die jeweiligen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer der zum gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehörenden bejagbaren Grundstücke (Jagdgenos-
sinnen und Jagdgenossen).

(2) �Die zum Jagdbezirk gehörenden bejagbaren Grundstücke 
sowie deren jeweilige Eigentümer werden in einem Genos-
senschaftskataster aufgeführt. Das Genossenschaftskataster 
wird vom Jagdvorstand aufgestellt und auf dem Laufenden 
gehalten. Eigentumsänderungen, Flächenveränderungen und 
Änderungen der Bankverbindung haben die Mitglieder un-
verzüglich dem Vorstand mitzuteilen und nachzuweisen.

(3) �Grundstücke, die auf der Grundlage von § 6a des Bundes-
jagdgesetzes (Befriedung von Grundflächen aus ethischen 
Gründen) als befriedet erklärt worden sind, werden wei-
terhin im Genossenschaftskataster geführt. Deren Eigentü-
merinnen und Eigentümer sind für die Zeit der Befriedung 
nicht Mitglied der Jagdgenossenschaft.

(4) �Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind berechtigt, zu 
allen für die Jagdgenossenschaft wichtigen Angelegenheiten, 
insbesondere zur Satzung, zum Genossenschaftskataster, 
zum Jagdpachtvertrag, zum Verteilungsplan und zur Bei-
tragsliste, Auskunft und Akteneinsicht von der Jagdgenos-
senschaft zu verlangen.

§ 3
Aufgaben

(1) �Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende 
Jagdausübungsrecht im Interesse der Mitglieder zu verwal-
ten und zu nutzen. Sie hat nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen und der Jagdpachtverträge für den Ersatz 
der den Mitgliedern entstehenden Wildschäden zu sorgen.

(2) �Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Mitgliedern 
Umlagen nach dem Verhältnis der Flächengröße der bejag-
baren Grundstücke erheben.

§ 4
Organe

Organe der Jagdgenossenschaft sind die Genossenschaftsver-
sammlung und der Jagdvorstand.

§ 5
Genossenschaftsversammlung

1) �Die Genossenschaftsversammlung ist die Versammlung der 
anwesenden und vertretenen Mitglieder. Sie ist nicht öffent-
lich. Dritte können teilnehmen, wenn die Genossenschafts-
versammlung dies beschließt. Vertreterinnen und Vertretern 
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der Jagdbehörden ist die Anwesenheit jederzeit gestattet; 
ihnen ist auf Antrag das Wort zu erteilen.

(2) �Die Genossenschaftsversammlung beschließt über alle für 
die Jagdgenossenschaft wichtigen Angelegenheiten, insbe-
sondere über

	 a) die Satzung und deren Änderungen,
	 b) die Wahl und die Abberufung des Jagdvorstandes,
	 c) �Anträge auf Abrundung, Zusammenlegung und Teilung 

des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes,
	 d) �die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbe-

zirkes,
	 e) �die Einholung von Angeboten zur Verpachtung und die 

Pachtbedingungen,
	 f) die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung,
	 g) �die Änderung, Verlängerung und Beendigung laufender 

Jagdpachtverträge,
	 h) die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung,
	 i) die Erhebung und Verwendung von Umlagen,
	 j) �die Wahl von zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprü-

fern für jeweils zwei Jahre, die Rechnungs- prüfung und 
die Entlastung des Jagdvorstandes.

	 k) �die Beauftragung kostenpflichtiger rechtlicher Beratung 
oder Vertretung und die Erhebung von Klagen

§ 6
Durchführung der Genossenschaftsversammlung

(1) �Innerhalb von zwei Jahren findet mindestens eine Genos-
senschaftsversammlung statt. Außerordentliche Versamm-
lungen sind von der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorste-
her einzuberufen, wenn dieses von wenigstens einem Viertel 
der stimmberechtigten Personen unter Angabe der Gründe 
schriftlich verlangt wird.

(2) �Alle Versammlungen sind von der Jagdvorsteherin oder dem 
Jagdvorsteher unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen durch Bekanntgabe gem. 
§ 11 Abs. 2 einzuberufen. Die Jagdvorsteherin oder der Jagd-
vorsteher leitet die Versammlung.

§ 7
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) �Die Genossenschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder 
vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine erneute Ver-
sammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
vertretenen Stimmen beschlussfähig ist. Die Einladung zu 
dieser Versammlung kann mit der ursprünglichen Einladung 
verbunden werden.

(2) �Beschlüsse über der Genossenschaftsversammlung vor-
behaltene Angelegenheiten nach § 5 dürfen nur gefasst 
werden, wenn sie in der Tagesordnung gemäß § 6 Abs. 2 
aufgeführt sind. Es darf hierüber nicht mehrfach während 
einer Versammlung abgestimmt werden.

(3) �Beschlüsse der Jagdgenossenschaft und Wahlen bedürfen 
sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
Mitglieder als auch der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundfläche. Mitglieder, die sich bei 
der Beschlussfassung der Stimme enthalten, sind bei der 
Feststellung der Zahl der anwesenden und vertretenen 
Mitglieder zu berücksichtigen. Bei Stimmengleichheit kommt 

kein Beschluss zustande.
(4) �Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel durch offe-

ne Abstimmung. Eine Abstimmung durch Stimmzettel ist 
durchzuführen, wenn dies von einem Viertel der bei der 
Beschlussfassung anwesenden Mitglieder beantragt wird. 
Die Beschlussfassung über die Auskehrung des Reinertrages 
an die Jagdgenossen (§ 10 Abs. 3) erfolgt in jedem Fall durch 
offene Abstimmung.

(5) �In der Genossenschaftsversammlung kann sich jedes Mit-
glied durch ein anderes volljähriges Mitglied der Jagdgenos-
senschaft, den Ehegatten, die eingetragene Lebenspartnerin 
oder den eingetragenen Lebenspartner, einen volljährigen 
Verwandten in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis 
zum 3. Grad oder eine im ständigen Dienst des Vertre-
tenen beschäftigte, volljährige Person vertreten lassen. Es 
bedarf hierzu einer schriftlichen Vollmacht. Mehr als drei 
Vollmachten pro Person sind nicht zulässig. Die von einem 
Bevollmächtigten vertretene Grundfläche darf einschließlich 
seiner eigenen Grundfläche ein Drittel der Gesamtfläche 
des Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht überschreiten. 
Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für die vertretungsberechtig-
ten Organe einer juristischen Person und die gesetzlichen 
Vertreter oder gesetzliche Vertreter oder Vertreterin eines 
Mitglieds der Jagdgenossenschaft. In diesen Fällen können 
der Vertreter oder die Vertreterin ihrerseits einen Bevoll-
mächtigten unter Beachtung der Sätze 1 bis 4 bestellen.

(6) �Mitglieder sowie ihre Vertretung dürfen in sämtlichen An-
gelegenheiten beratend oder entscheidend mitwirken und 
während der Beratung und Entscheidung anwesend sein, 
auch dann, wenn die Entscheidung ihnen selbst einen unmit-
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(7) �Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft hat eine Stimme. Bei 
Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandseigen-
tum mehrerer Personen stehen, kann das Stimmrecht nur 
einheitlich mit einer Stimme ausgeübt werden. Abwesende 
Miteigentümerinnen, Miteigentümer, Gesamthandseigentü-
merinnen und Gesamthandseigentümer gelten als durch die 
anwesenden Mit- oder Gesamthandseigentümerinnen oder 
-eigentümer vertreten.

(8) �Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Aus ihr muss hervorgehen, wie viele 
Mitglieder sowie Vertreterinnen oder Vertreter anwesend 
waren und welche Grundfläche von Ihnen vertreten wurde, 
ferner wie viele Personen für die Beschlussfassung stimmten 
und wie groß die von diesen vertretene Fläche war. Die Nie-
derschrift ist von der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorste-
her und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu 
unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Jagdbehörde innerhalb von drei Wochen nach der Genos-
senschaftsversammlung zur Verfügung zu stellen.

§ 8
Jagdvorstand

(1) �Der Jagdvorstand besteht aus der Jagdvorsteherin oder 
dem Jagdvorsteher als Vorsitzende oder Vorsitzenden und 
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Im Rahmen der Wahl 
wird festgelegt, welche Personen die Aufgaben der ständigen 
Vertretung der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers, 
der Schriftführung und der Kassenführung übernehmen. Für 
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die beiden weiteren Vorstandsmitglieder werden insgesamt 
zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gewählt. Die 
Mitglieder des Jagdvorstandes und die Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter müssen selbst nicht Jagdgenosse sein.

(2) �Die Amtszeit des Jagdvorstandes beträgt vier Jahre. Sie 
beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr (§ 
10 Abs. 2 Satz 2), es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl 
kein gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Fall 
beginnt sie mit der Wahl und verlängert sich um die Zeit 
von der Wahl bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjah-
res. Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen 
Jagdvorstandes um höchstens drei Monate, wenn innerhalb 
der letzten drei Monate vor dem Ende der satzungsmäßigen 
Amtszeit mindestens eine Genossenschaftsversammlung 
stattgefunden hat und es in dieser nicht zur Wahl eines 
neuen Jagdvorstandes gekommen ist. Beim vorzeitigen 
Ausscheiden einer im Absatz 1 genannten Person ist in der 
nächsten Versammlung der Jagdgenossenschaft, spätestens 
jedoch innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden, für 
den Rest der Amtszeit eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(3) �Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig. 
Sie können für ihre baren Auslagen, soweit sie angemessen 
und unabweisbar notwendig sind, Ersatz verlangen.

(4) �Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich 
und außergerichtlich. Er verwaltet ihre Angelegenheiten 
und ist an die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung 
gebunden. Soll die Jagdgenossenschaft durch den Abschluss 
von Verträgen oder sonst durch Abgabe von Willenser-
klärungen verpflichtet werden, so sind dazu nur sämtliche 
Mitglieder des Jagdvorstandes gem. Abs. 1 Satz 1 gemeinsam 
befugt. Im Übrigen kann der Vorstand einzelnen Mitgliedern 
durch Mehrheitsbeschluss Vertretungsvollmacht erteilen. 
Beim Abschussplan genügt die alleinige Unterschrift der 
Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers.

(5) �Der Jagdvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben zu 
erfüllen:

	 a) �das Anlegen und Führen des Genossenschaftskatasters 
sowie der Stimmliste,

	 b) �die Einberufung und Leitung der Genossenschaftsver-
sammlung durch die Jagdvorsteherin oder den Jagdvor-
steher,

	 c) die Ausführung der Genossenschaftsbeschlüsse,
	 d) �die Führung der Kassengeschäfte und des Schriftver-

kehrs;
	 e) �die Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes und die 

Vorlage der Jahresrechnung,
	 f) �die Aufstellung des Verteilungsplanes und der Beitragsliste,
	 g) �die Vornahme von Bekanntmachungen und Bekanntgaben.

§ 9
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) �Der Jagdvorstand tritt auf Einladung der Jagdvorsteherin 
oder des Jagdvorstehers nach Bedarf zusammen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes 
dies schriftlich beantragt. Der Jagdvorstand ist beschluss-
fähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine 
Beschlüsse in nicht öffentlicher Sitzung mit der Mehrheit 
der Stimmen.

(2) �Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf in sämtlichen Angele-
genheiten beratend oder entscheidend mitwirken und wäh-

rend der Beratung und Entscheidung anwesend sein, auch 
dann, wenn die Entscheidung ihm selbst einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(3) �In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung durch die Ge-
nossenschaftsversammlung vorbehalten sind (§ 5), entschei-
det der Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub 
duldet. In diesen Fällen hat die Jagdvorsteherin oder der 
Jagdvorsteher unverzüglich die Zustimmung der Genos-
senschaftsversammlung einzuholen. Diese kann die Dring-
lichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte 
Dritter entstanden sind.

(4) �Über Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zu unterzeichnen.

§ 10
Anteil an Nutzungen und Lasten

(1) �Der Anteil der Mitglieder an den Nutzungen und Lasten 
richtet sich nach dem Verhältnis der Flächen ihrer bejagba-
ren Grundstücke im Jagdbezirk.

(2) �Zur Feststellung des Anteils der Mitglieder stellt der Jagd-
vorstand für jedes Jagdjahr einen Verteilungsplan oder eine 
Beitragsliste auf. Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist 
das Jagdjahr (1. April bis 31. März). Die Bekanntgabe über die 
Aufstellung und die Möglichkeit der Einsichtnahme erfolgt 
gem. § 11 Abs. 2.

(3) �Beschließt die Genossenschaftsversammlung, den Rein-
ertrag nicht an die Mitglieder zu verteilen, so kann jedes 
Mitglied, das dem Beschluss nicht zugestimmt hat, sich der 
Stimme enthalten hat oder nicht anwesend war, binnen 
eines Monats nach Bekanntmachung der Beschlussfassung 
schriftlich die Auszahlung seines Anteils verlangen. Mitglie-
der, die dem Beschluss über die anderweitige Verwendung 
des Reinertrages der Jagdnutzung zugestimmt haben, sind in 
der Niederschrift namentlich aufzuführen. Der Jagdvorstand 
hat den Beschluss gem. § 11 Abs. 2 bekannt zu geben.

(4) �Ist die Auszahlung aus Gründen unterblieben, die von dem 
betroffenen Mitglied zu vertreten sind, erlischt der An-
spruch auf Auszahlung sechs Monate nach Bekanntgabe des 
Verteilungsplanes.

§ 11
Bekanntmachungen und Bekanntgaben

1) �Örtliche Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft erfolgen 
durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt Amt Jevenstedt.

(2) �Sonstige Bekanntgaben für die Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft werden entweder in Papierform übermittelt oder 
ebenfalls über das Bekanntmachungsblatt Amt Jevenstedt 
bereitgestellt.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 28.11.1967 in 
der Fassung der Änderung vom 28.11.1967 außer Kraft.
Vorstehende Satzung ist in der Genossenschaftsversammlung 
vom 26.03.2026, in der neun  Mitglieder mit einer Grundfläche 
von 197,6 ha vertreten waren, beschlossen worden.

Ausgefertigt am 26.03.2026
im Original gezeichnet
Der Jagdvorstand 
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Anzeigen / nicht amtlicher Teil

DRK Ortsverein Jevenstedt
www.drk-jevenstedt.de

Jagdverein Jevenstedt
Ausfl ug zum Museum „Tuch und Technik“ 

nach Neumünster am 10. Juni ´26
Wir werden in Fahrgemeinschaften (Abfahrt um 13.15 Uhr am 
ev. Gemeindehaus) nach Neumünster fahren. Hier erwartet 
uns um 14.00 Uhr eine Führung im Museum. Im Anschluss be-
kommen wir im Museumscafe Kaffee und Kuchen. Kosten p.P. 
15,- Euro.

Tagesfahrt nach Schwerin am Montag, den 22. Juni ´26
Abfahrt ist im 8.30 Uhr am ev. Gemeindehaus. Mit dem mo-
dernen Reisebus werden wir gegen ca. 11.30 Uhr in Schwerin 
ankommen und gemeinsam im Restaurant “LUKAS” zu Mittag 
essen. Anschließend ist Zeit für eigene Entdeckungen z. B. im 
Schlosspark oder in der Innenstadt bevor wir um 15.30 Uhr zu 
einer 1,5-stündigen Schifffahrt auf dem Schweriner See starten. 
Die Rückreise ist um 17.00 Uhr geplant, damit wir dann gegen 
20.30 Uhr wieder in Jevenstedt ankommen werden.
Die Kosten betragen 80,00 € für Mitglieder und 85,00 € für 
Nichtmitglieder. Mittagessen wahlweise: - Matjesfi let hausfrauen 
Art mit Röstkartoffeln und Salat oder  - Schweineschnitzel mit 
Bratkartoffeln und Speckbohnen

Die Fahrrad-Saison hat begonnen!
Unsere Fahrradgruppe fährt jeden Montag unter Leitung von 
Ute Kuhr im gemütlichen Tempo ungefähr eine Stunde rund um 
Jevenstedt. Wir genießen unsere schöne Natur, machen immer 
eine kurze Pause und haben nette Gespräche. Abfahrt ist um 18 
Uhr am ev. Gemeindehaus. Es ist jedermann herzlich willkom-
men. Einfach vorbeikommen und mitradeln.

Wollreste gesucht!
Wir suchen für unsere Aktion Ferienspaß noch Wollreste. Wer 
welche abzugeben hat, darf sich bitte an Ann-Katrin Wagner 
(Tel: 0173-9585837) wenden.

„Jevenstedt blüht auf!“
Auch in diesem Jahr werden wir wieder die Blumenampeln im 
Dorfkern aufhängen und so unser Dorf verschönern und den 
Menschenn in Jevenstedt ein bisschen Freude bereiten. Unter-
stützen auch Sie diese Aktion mit Ihrer Spende! Spendenkonto: 
DRK Jevenstedt IBAN:  DE53 2105 0170 0001 3014 31 BIC:  
NOLADE21KIE (Fördesparkasse) Stichwort: “Blumen”

Anmeldungen und weitere Infos zu unseren Veranstal-
tungen bei Rebekka Nickels unter Tel: 04337-1680 oder 
mobil: 01520-8526157. Sie fi nden uns auch im Internet 
unter: www.drk-jevenstedt.de

Ihr DRK-Team Jevenstedt

Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder der WGS, wir möchten Euch herzlich zu un-
serer Jahreshauptversammlung einladen, zu der neben den Mit-
gliedern der WGS auch die Schülper Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich eingeladen sind.

Mittwoch, den 27.05.2026 
um 19:30 Uhr im Schülper Kroog 

Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2.  Feststellung der Frist und formgerechten Einladung sowie 

der Beschlussfähigkeit
3. Aufnahme neuer Mitglieder
4. Mitgliederfragestunde 
5. Aktuelle Themen 

Beste Grüße
Thomas Bock             Miriam Lorenzen 
(Vorsitzender)            (stellv. Vorsitzende)

Finja Jenewein             Jürgen Schwarz
(Kassenwartin)           (Schriftführer)

Die nächste Mitgliederversammlung fi nden am 28. Oktober 
statt. Die Einladung wird dann im Amtsblatt veröffentlicht. 

Mängelmeldung

Die Mitarbeiter der Bauhöfe der Gemeinden und der Amtsverwaltung überprüfen in regelmäßigen Zeitabständen die 
gemeindlichen Einrichtungen, Straßen, Wege, Freizeitgelände, Spiel- und Sportplätze, Verkehrszeichen u. a., um diese in 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Sollten Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dennoch Mängel bekannt sein, so 
bitten wir Sie, uns diese mit der ausgefüllten Mängelmeldung bekannt zu geben. 

(Bitte per Post an das Amt Jevenstedt, Meiereistraße 5, 24808 Jevenstedt, per Fax (04331-847884) oder per E-mail: info@amt-jevenstedt.de)

Schadensort:  
 (Ort) (Straße, Hausnummer)

Ich habe festgestellt:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gehweg/Radweg schadhaft

Fahrbahndecke schadhaft

Hydranten-/Schieberklappe schadhaft

Kanaldeckel schadhaft/klappert (Kontrollschächte in der Fahrbahn)

Wanderwege schadhaft

Gully liegt zu hoch/zu tief (Straßenablauf am Fahrbahnrand)

Verkehrsschild beschädigt/ nicht mehr vorhanden

Straßennamenschild beschädigt/ nicht mehr vorhanden

Schutt- und Abfallablagerungen

Straßenbeleuchtung defekt

Leuchte vor Haus-Nr: 

im Weg: 

Sitzbänke schadhaft

Abfallkorb defekt

Sonstige Mängel:

Bemerkungen:

Festgestellt durch:

(bitte für Rückfragen und Antworten auch die Anschrift und Tel-Nr. angeben)

Datum:

Wählergemeinschaft 
Schülp b. Rendsburg

– WGS –
Wählergemeinschaft Schülp – WGS 

Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder der WGS, wir möchten Euch herzlich zu unserer  
Jahreshauptversammlung einladen, zu der neben den Mitgliedern der WGS auch die  

Schülper Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen sind. 

Mittwoch, den 21.01.2026  
um 19:30 Uhr im Schülper Kroog  

Tagesordnung: 
TOP 1 Begrüßung  
TOP 2 Feststellung der Frist und formgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit 
TOP 3 Aufnahme neuer Mitglieder 
TOP 4 Mitgliederfragestunde  
TOP 5 Bericht Kassenwartin 
TOP 6 Bericht Kassenprüfer  
TOP 7 Wahlen Kassenprüfer 
TOP 8 Aktuelle Themen  

Beste Grüße 

Thomas Bock  Miriam Lorenzen        Finja Jenewein    Jürgen Schwarz 
(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzende)         (Kassenwartin)                 (Schriftführer) 

Weitere geplante Mitgliederversammlungen finden am 27. Mai und 28. Oktober statt.  
Die Einladungen werden dann im Amtsblatt veröffentlicht. 

Allgemeine Wählergemeinschaft
Jevenstedt (AWJ)

Mitdenken - Mitmachen - Mitgestalten

www.awj-jevenstedt.de

awj_jevenstedt

AWJevenstedt

Offene Offene 
Gesprächsrunde Gesprächsrunde 

der AWJ 
jeden zweiten Mittwoch im Monat j

ab 19:30 Uhr im Dörpshus oder bei Napoab 19:30 Uhr im Dörpshus oder bei Napoab 19:30 Uhr im Dörpshus oder bei Napo

Allgemeine Wählergemeinschaft
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Mängelmeldung

Die Mitarbeiter der Bauhöfe der Gemeinden und der Amtsverwaltung überprüfen in regelmäßigen Zeitabständen die 
gemeindlichen Einrichtungen, Straßen, Wege, Freizeitgelände, Spiel- und Sportplätze, Verkehrszeichen u. a., um diese in 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Sollten Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dennoch Mängel bekannt sein, so 
bitten wir Sie, uns diese mit der ausgefüllten Mängelmeldung bekannt zu geben. 

(Bitte per Post an das Amt Jevenstedt, Meiereistraße 5, 24808 Jevenstedt, per Fax (04331-847884) oder per E-mail: info@amt-jevenstedt.de)

Schadensort:  
 (Ort) (Straße, Hausnummer)

Ich habe festgestellt:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gehweg/Radweg schadhaft

Fahrbahndecke schadhaft

Hydranten-/Schieberklappe schadhaft

Kanaldeckel schadhaft/klappert (Kontrollschächte in der Fahrbahn)

Wanderwege schadhaft

Gully liegt zu hoch/zu tief (Straßenablauf am Fahrbahnrand)

Verkehrsschild beschädigt/ nicht mehr vorhanden

Straßennamenschild beschädigt/ nicht mehr vorhanden

Schutt- und Abfallablagerungen

Straßenbeleuchtung defekt

Leuchte vor Haus-Nr: 

im Weg: 

Sitzbänke schadhaft

Abfallkorb defekt

Sonstige Mängel:

Bemerkungen:

Festgestellt durch:

(bitte für Rückfragen und Antworten auch die Anschrift und Tel-Nr. angeben)

Datum:
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Jörn 
† 24. April 2026

Es hat uns unsagbar getröstet zu sehen und zu spüren 
wieviel Liebe, Vertrauen, Freundschaft und Achtung 
Jörn entgegengebracht wurde.

Danke für den Trost in Wort und Schrift.
Danke für die Spenden zugunsten des Hospizvereins.
Danke für die Anteilnahme und den Beistand.
Danke für die liebevolle Unterstützung im Garten 
nach der Trauerfeier.

Ein besonderer Dank gilt der Pastorin Sandra Reimer, 
dem Kirchenmusiker Matthias Werner und dem 
Bestattungshaus Holm für die liebevolle Gestaltung und 
Begleitung.

Im Namen der Familie

Jevenstedt, im Mai 2026
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Herausgeber: Amt Jevenstedt
  Der Amtsdirektor
  Meiereistraße 5
  24808 Jevenstedt
Telefon:  04331/84 78 -0 • Telefax 84 78 -84
Internet:  www.amt-jevenstedt.de
eMail:  bbl@amt-jevenstedt.de

Öffnungszeiten der Verwaltung:
montags, dienstags, donnerstags und freitags 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs geschlossen
Grundsätzlich ist vor Ihrem Besuch eine 
Terminvereinbarung notwendig!
Nutzen Sie bitte vorrangig unser Onlinebuchungssystem 
auf der o. g. Internetseite des Amtes.
Alternativ können Sie die Termine auch telefonisch 
unter 04331/8478-86 oder -0 buchen.

Druck: Rendsburger Druck & Verlagshaus GmbH & Co. KG
 Nikolaus-Otto-Straße 12
 24783 Osterrönfeld
Telefon: 04331/ 84 03 66 • Telefax: 84 03 68
eMail: info@rd-druck.de

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 4. Juni 2026

Annahmeschluss für Veröffentlichungen 
und Anzeigen ist der 

Mittwoch, 27. Mai 2026 um 16.00 Uhr

Gottesdienste:

Andacht mit anschl. gemeinsamen Pilgern (bitte 

eigene Verpflegung für Mittagspause mitbringen)

23.05. - 09.30 h, St.-Georg-Kirche, P. Lutz Thiele u. a.  

Pfingstgottesdienst in Bovenau

24.05.26 – 10.00 h, Kirche Bovenau, Pn. Lauer

Waldgottesdienst m. d. Nachbargemeinden

25.05. – 11.00 h, Schülper Wald, Pastoren d. Region

31.05.26 Gottesdienst in den Nachbargemeinden

Veranstaltungen:

Frauenkreis Stafstedt

27.05. -15.00 h, Alte Schule Stafstedt

Jevenstedter Tafel, Pastorat

donnerstags ab 12.30 h 

Offene Jugendarbeit „Jugendtreff“

Mo., Mi. u. Do. 14.00 h - 19.00 h

Di. 15.00 h - 19.00 h f. Jugendliche ab 8 J.

1.&3. Freitag im Mo. 17.30 h - 21.00 h, ab 12 J.

Pfadfindertreffen

jeden Freitag – 16.00 h, St.-Georg-Kirche

(außer in den Ferien)

Stafstedter Brandgilde von 1569
Versicherungsverein  a.G
24816 Stafstedt   -   Hähnkamp 7   -   Tel. : 015773754254

Einladung zur Mitgliederversammlung
und Gildefeier am 13. Juni 2026 in der “Alten Schule” in 
Stafstedt

Antreten um 9.00 Uhr zum Umzug durch das Dorf und Abho-
len des Königspaares.
Anschließend Gildefrühstück und Mitgliederversammlung.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresbericht 2025
3. Revisionsbericht für das Jahr 2025
4. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
5. Wahlen :   

Ältermann & 1. Vorsitzender
Rechnungsprüfer

6. Sonstiges
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fi ndet bis 13.00 
Uhr das Schießen um die Königin- und Königswürde statt.
20.00 Uhr Gildeball mit einem gemeinsamen “ Spargelessen “ 
(20,-€ / Paar) und anschließender Preisverteilung.

Gäste sind herzlich willkommen!

Anmeldung zum Essen bis spätestens 05. Juni 2026 bei Patrick 
Schuler unter 015773754254

Ältermann Gildeschreiber
Volker Kühl Patrick Schuler
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• Markisen • Rollläden • Garagentore • Insektenschutz • Ihr Fachbetrieb seit 1965

Eva Foltas · 24816 Stafstedt
Telefon 04875 - 424 · Fax 247
eMail: h.foltas@t-online.de
www.rolladenbau-foltas.de

Diplom-Physikerin Eva Foltas

– Individuelle Lösungen
– Hochwertige Ausführung
– Ausstellung
– Montage / Kundendienst
– Kostenlose Beratung vor Ort

– Markisen – Insektenschutz
– Rollläden – Garagentore

Rollläden
Einbruchschutz

CREATE_PDF2913947203115343299_2204170303_1.1.pdf.pdf;(91.60 x 70.00 mm);14. Aug 2017 09:32:56
Hog’n Dor 1 · 24784 Westerrönfeld
Telefon 0 43 31/ 80 91-0, Fax -184
www.haushogndor.de
wef@haushogndor.de

Spielenachmittag
für Senioren

mit Bingo
Jeden 1. Montag im Monat

Kaffee + Kuchen je 1,00 Euro
Beginn 14:30 Uhr

im Festsaal 
der Friesenstube

Haus Hog’n Dor
Homfeldt OHG
GF: Magret u. Martina Homfeldt

1984
· 1994 · 200

11984
· 1994 · 200

1

EP: Elektro-Pöppel Hausgeräte GmbH

Elektro, Photovoltaik, Sicherheitstechnik,
Hausgeräte, Kundendienst, TV

24808 Jevenstedt, Itzehoer Chaussee 21
Telefon: 04337 919952, Fax 04337 919438
E-Mail: elektro-poeppel@t-online.de

Inh. Jonas Jäger

Seit über 50 Jahren vor Ort!

• Elektroanlagen • Installation
• Sat-Anlagen • Beleuchtungstechnik 
• Elektrogeräte• Küchenplanung u.v.m

Einbauküchen
preiswert und gut

www.amt-jevenstedt.de


